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	Folgenabschätzung für die Gleichstellung von Frau und Mann in Gesetzgebungsprojekten
Bericht 
Dieses Dokument ist eine Arbeitshilfe für die Erstellung des Berichts über die Folgenabschätzung für die Gleichstellung von Frau und Mann in Gesetzgebungsprojekten. Die Leitfragen sind im Dokument ‚Leitfaden für die Integration der Folgenabschätzung für die Gleichstellung von Frau und Mann in Gesetzgebungsprojekten‘ erläutert und mit Beispielen illustriert.


	Arbeitsschritt 1: Klärung der allgemeinen Ausgangslage und Identifikation der betroffenen Personengruppen

	1.1. Allgemeine Ausgangslage
Die Gleichstellungsfolgenabschätzung beginnt mit der Darstellung allgemeinen Ausgangslage des geplanten Gesetzgebungsprojekts (gemäss Gesetzgebungsleitfaden GL2013, RZ 96ff.). In vielen Fällen ist diese nicht auf das Gleichstellungsthema fokussiert.
Welches grundsätzliche Problem bildet laut Gesetzgebungsauftrag Ausgangspunkt des Projekts?
Welche Ziele verfolgt das geplante Gesetzgebungsprojekt?
Wie ist die gegenwärtige Rechtslage im Gegenstandsbereich der Reform?
Welche expliziten Normen konkretisieren die Verpflichtung zur Verwirklichung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann (Art. 8 Abs. 3 BV) im Gegenstandsbereich der Reform? 
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	1.2. Personengruppen
Ebenfalls muss festgestellt werden, welche konkreten Personengruppen im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsprojekt wichtig sind. Dies ist notwendig, um das Themenfeld auch aus der Perspektive der Gleichstellung darstellen und beurteilen zu können, denn der Grundsatz der Gleichstellung bezieht sich immer auf konkrete Personen und Personengruppen. 
Folgende Fragen sind dabei leitend:
Welche Personengruppen werden vom Gesetzgebungsprojekt direkt adressiert: Wer leitet aufgrund der Regelung für sich Rechte ab? Wer wird durch die Regelung verpflichtet? 
Hat es über direkt betroffene und von der Regelung angesprochene Personen hinaus, andere Gruppen, die Wirkungen von der Regelung zu erwarten haben? Bringt die Regelung Rechte oder Pflichten für weitere Personengruppen?
Werden bestimmte Fach- und Berufsgruppen erwähnt, die Veränderungen zu erwarten haben?
Werden Personen aufgrund von besonderen persönlichen Merkmalen oder Lebenslagen und Lebensformen von Regelungen betroffen oder ausgeschlossen? 
Welche Personengruppen sind mit der Rechtsanwendung betraut: Welche Personengruppen sind in den zuständigen Institutionen, Gremien und Instanzen tätig?
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Zwischenergebnis Arbeitsschritt 1
Stellen Sie eine umfassende Liste von Personengruppen auf, die im Regelungsbereich eine Rolle spielen. Reduzieren Sie die Anzahl der zu analysierenden Personengruppen auf zwei bis fünf und begründen Sie die Auswahl.


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.









	Arbeitsschritt 2: Darstellung der faktischen Situation der Personengruppen im Regelungsbereich
Der zweite Arbeitsschritt besteht darin, die Situation der Frauen und Männer für jede ausgewählte Personengruppe vor einer Gesetzesrevision zu beschreiben. Die Beschreibung orientiert sich an den 3 R ‚Repräsentation‘, ‚Ressourcen‘, ‚Realitäten/Risiken‘.
Die Analyse wird für jede Personengruppe einzeln vorgenommen, weil sich mit einer Massnahme nicht für alle relevanten Personengruppen die gleiche Wirkung einstellen muss. Damit wird der Wirkungsmechanismus überprüfbar.

	2.1. R – Repräsentation
Unter dem Titel Repräsentation wird untersucht, wie viele Männer und Frauen, Mädchen und Jungen in der Personengruppe vertreten sind und welche anderen Differenzen innerhalb der Personengruppe beschrieben werden können. Dies ist insbesondere wichtig, um das Zusammenspiel verschiedener Diskriminierungsformen zu erfassen (vgl. Erläuterungen S. 8).
Folgende Fragen sind dabei leitend:
Wie viele Frauen und Männer, Mädchen und Jungen bilden diese Personengruppe?
Ist die Altersstruktur der Personengruppe bekannt und wie sind Frauen und Männer der Personengruppe prozentual in den verschiedenen Altersgruppen vertreten? 
Ist bekannt, welche Lebensformen in der Personengruppe vertreten sind (Ehe, eingetragene Partnerschaft, faktische Partnerschaften gleich- oder verschiedengeschlechtlicher Paare, Zusammenleben mit Kindern, Alleinleben etc.)?
Ist bekannt, welche Staatsangehörigkeiten in der Personengruppe vertreten sind?
Ist bekannt, wie viele Personen in der Personengruppe eine Behinderung haben?
Ist bekannt, welche Religionen in der Personengruppe vertreten sind?
Weitere relevante personenbezogene Elemente (Auffangfrage)?
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	2.2. R – Ressourcen
Um Aufgaben im jeweiligen Regelungsbereich gut zu bewältigen, braucht es bestimmte Ressourcen, wie Geld, Zeit, physischen Raum, Bildung, Kommunikationsfähigkeit, Staatsangehörigkeit usw. Die Verteilung der relevanten Ressourcen auf Frauen und Männer, Mädchen und Jungen ist für den Gleichstellungsaspekt wichtig. Klären Sie jeweils, wie Frauen und Männer, Mädchen und Jungen der relevanten Personengruppen an den Ressourcen partizipieren und ob Unterschiede aufgrund von Alter, Lebensform, Staatsangehörigkeit, Gesundheit, Religion etc. (siehe R-Repräsentation) oder eine Kombination von Elementen einen Einfluss auf die Verteilung haben.
Folgende Fragen sind dabei leitend:
Welche Ressourcen sind im Regelungsbereich wichtig? Geld, Zeit, physischer Raum und Bildung/Ausbildung, Zugang zu Information und Informationstechnologie, berufliche und gesellschaftliche Position, (Sprach)Kenntnisse, Vernetzung, Gesundheit, Sicherheit, Kultur? Weitere relevante Ressourcen?
Wie sind diese Ressourcen zwischen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen der Personengruppe verteilt? 
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	2.3. R – Realitäten/Risiken
Realitäten und Risiken treffen Männer und Frauen, Mädchen und Jungen innerhalb einer definierten Personengruppe oft unterschiedlich. Besonderen Risiken sind Personen ausgesetzt, die nicht den Kategorien Mann und Frau entsprechen (vgl. Erläuterung S.8)
Folgende Fragen sind dabei leitend:
Welche Belastungen und Verpflichtungen tragen Frauen und Männer, Mädchen und Jungen?
Welche Belastungen und Verpflichtungen können Frauen und Männer, Mädchen und Jungen daran hindern, ihre Rechte wahrzunehmen?
Sind im Wirkungsbereich Geschlechterstereotypen zu beobachten, die sich auf das Wahrnehmen von Rechten negativ auswirken können?
Bestehen im Regelungsbereich Geschlechterstereotypen, die Menschen darin hindern können, ihre Geschlechtsidentität und ihre Lebensform frei und selbstbestimmt zu wählen? 
Sind Frauen oder Männer, Mädchen oder Jungen im Regelungsbereich Gewalt ausgesetzt?
Sind Menschen, die sich nicht mit den gängigen Normen von Männlichkeit und Weiblichkeit identifizieren, von Gewalt oder Ausgrenzung bedroht?
	f



	Zwischenergebnis Arbeitsschritt 2
Fassen Sie die faktische Situation für jede der dargestellten Personengruppen zusammen, orientiert an den 3 R ‚Repräsentation‘, ‚Ressourcen‘, ‚Realitäten/Risiken‘.

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.







	Arbeitsschritt 3: Prüfung des Ist-Zustandes im Regelungsbereich im Hinblick auf die aus dem Gleichstellungsgebot fliessenden Verpflichtungen des Gesetzgebers
Im Arbeitsschritt 3 wird ausgegangen von der Beschreibung des Ist-Zustandes bezüglich der drei R ‚Repräsentation‘, ‚Ressourcen‘, ‚Realitäten/Risiken‘. Ziehen Sie die Ergebnisse für die verschiedenen Personengruppen von Arbeitsschritt 2 heran.

	3.1. Formelle Gleichstellung
Folgende Fragen sind leitend:
In den Bereichen ‚Repräsentation‘, ‚Ressourcen‘ und ‚Realitäten/Risiken‘ wurden in Arbeitsschritt 2 Unterschiede zwischen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen festgestellt. Gibt es in diesem Zusammenhang Normen, die nach dem Geschlecht oder nach geschlechterbezogenen Aspekten differenzieren?
Falls ja, ist zu prüfen, ob diese gerechtfertigt sind, d.h.: 
Sind diese Unterschiede durch zwingende biologische Gründe geboten?
Werden Frauen und Männer, Mädchen und Jungen durch das Gesetz unterschiedlich erfasst aus triftigen sachlichen Gründen, insbesondere um eine unbegründete Gleichbehandlung zu vermeiden oder die Gleichstellung zu fördern?
Ist die formelle Ungleichbehandlung nicht aus einem dieser Gründe gerechtfertigt, so liegt ein Verstoss gegen das Gleichstellungsgebot vor.
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	3.2. Materielle Gleichstellung
Folgende Fragen sind leitend:
Bestehen trotz formeller Gleichstellung signifikant unterschiedliche tatsächliche Verhältnisse zwischen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in den Bereichen ‚Repräsentation‘, ‚Ressourcen‘ und ‚Realitäten/Risiken‘?
Falls ja:
Wirkt sich die aktuelle Regelung auf die Geschlechter unterschiedlich aus (statistischer Nachweis)?
Knüpfen rechtliche Differenzierungen an Aspekte im Regelungsbereich an, die in der Realität von einem Geschlecht klar häufiger erfüllt werden als vom anderen (z.B. Teilzeiterwerbstätigkeit, Kinderbetreuung, Betroffenheit und Ausübung von Gewalt, etc.;) oder führt genau die Nichtberücksichtigung solcher Aspekte zu einer unbefriedigend ungleichen Situation?
Bewirkt oder unterstützt das formell geschlechtsneutrale Recht signifikant unterschiedliche Verhältnisse zwischen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen in den Bereichen ‚Repräsentation‘, ‚Ressourcen‘ und ‚Realitäten/Risiken‘, so liegt ebenfalls ein Verstoss gegen das Gleichstellungsgebot vor.
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	3.3. Schutzpflichten
Gemäss Art. 35 der Bundesverfassung ist der Gesetzgeber gehalten, dafür zu sorgen, dass die Gleichheit zwischen Mann und Frau in der ganzen Rechtsordnung zum Tragen kommt, d.h. auch von Privaten beachtet wird.
Folgende Fragen sind leitend:
Berührt das Gesetzgebungsprojekt Bereiche, in denen wichtige Verhältnisse von Frau und Mann von Privaten gestaltet werden (Arbeits-, Miet-, Familienverhältnisse usw.) und genügt das geltende Recht, um sicher zu stellen, dass die Akteurinnen und Akteure die Gleichstellung beachten?
Bestehen tatsächliche Hindernisse im Sinne der 3 R, um rechtliche Instrumente zum eigenen Schutz zu nutzen, etwa wegen ungenügender Vertretung der Frauen oder der Männer, wegen ungleicher Ressourcen oder wegen besonderen Risiken für das eine oder andere Geschlecht?
Falls ja:
Ist der Zugang zu rechtlichen Verfahren tatsächlich für alle Personengruppen im Regelungsbereich offen und bieten die Behörden und Gerichte wirksamen Rechtsschutz (Kosten, Zugang zu Rechtsbeistand, Verständlichkeit für Laien, rasches Verfahren, Durchsetzung von Entscheiden)?
Werden Hilfen angeboten, um Stigmatisierung und sekundäre Viktimisierung durch die Wahrnehmung des Gleichstellungsanspruchs auszuschalten?
Erhalten im Regelungsbereich auch Menschen Schutz, die sich nicht mit den gängigen Geschlechtskategorien (Mann-Frau) identifizieren und nicht den Rollenbildern und Verhaltenserwartungen nachkommen?
Können private oder staatliche Fachstellen zur breiten Durchsetzung des Gleichstellungsgebots Massnahmen ergreifen?
Wird nicht genügend Schutz vor Ungleichbehandlungen unter Privaten geboten, so liegt ebenfalls eine Verletzung des Gleichstellungsgebots vor.

	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Zwischenergebnis Arbeitsschritt 3
Fassen Sie die rechtliche Bewertung der aktuellen Situation für jede dargestellte Personengruppe zusammen und kommen Sie zu einem Gesamtergebnis nach dem Bewertungsschema A-C.
A (grün) = 	Gleichstellungsgebot in der aktuellen Situation beachtet
B (gelb) = 	Gleichstellungsgebot in der aktuellen Situation nicht vollumfänglich beachtet, Gleichstellungsmassnahmen sind eingeleitet oder in Vorbereitung.
C (rot) = 	Gleichstellungsgebot in der aktuellen Situation mangelhaft beachtet, keine Gleichstellungsmassnahmen in Planung.


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.










	Arbeitsschritt 4: Abschätzung und Bewertung der Auswirkungen der geplanten Regelungen auf die Gleichstellung der Geschlechter (Wirkungsabschätzung)

	4.1. Gleichstellungsfolgenabschätzung
Der vierte Arbeitsschritt besteht darin, die Auswirkungen der aufgrund des allgemeinen Ziels entwickelten Regelungsvorschläge (Normkonzept, Vorentwurf) auf die Gleichstellung von Frau und Mann für die Zukunft abzuschätzen und rechtlich zu bewerten. Es kann dabei an die Informationen und Beurteilungen angeknüpft werden, die in den Arbeitsschritten 2 + 3 gesammelt und erarbeitet wurden. Diese Abschätzung wird in die allgemeine Wirkungsabschätzung integriert.
Folgende Fragen sind dabei leitend:
Inwiefern wirken sich die geplanten Regelungen innerhalb der unter Arbeitsschritt 1 identifizierten Personengruppen positiv oder negativ auf das Erreichen der Gleichstellung bezüglich der 3R Repräsentation, Ressourcen und Realitäten/Risiken aus? 
Womit werden voraussichtlich positive Situationen gestärkt/geschwächt? Womit werden voraussichtlich negative Aspekte gemildert/verstärkt?
Womit werden voraussichtlich Schutzmassnahmen und positive Massnahmen, welche die Gleichstellung fördern oder Gewalt verhindern, gestärkt/geschwächt? 
Womit werden voraussichtlich Geschlechterstereotypen verstärkt/abgeschwächt?
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	4.2. Rechtliche Bewertung
Folgende Fragen sind leitend:
Welche rechtliche Bewertung der Wirkungsabschätzung lässt sich aufgrund der Rechtsprechung und der Rechtslehre zur Gleichstellung von Frau und Mann in Bezug auf die formelle Gleichstellung, die materielle Gleichstellung und auf Schutzpflichten abgeben? 
Welche wissenschaftlichen Bewertungen werden von anderen Wissenschaftsdisziplinen abgegeben? 
Welche (rechtliche) Bewertung wird von verschiedenen Interessenvertretungen abgegeben? (Hearings mit Interessenvertretungen) ?
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Zwischenergebnis Arbeitsschritt 4
Schätzen Sie ab, wie sich die Situation für jede dargestellte Personengruppe durch die geplanten Regelungen verändert, orientiert an den 3 R ‚Repräsentation‘, ‚Ressourcen‘, ‚Realitäten/Risiken.
Nehmen Sie sodann eine rechtliche Bewertung nach dem Bewertungsschema A-C vor. 
A (grün) = 	Unter dem geplanten neuen Recht ist das Gleichstellungsgebot beachtet oder umfassende Gleichstellungsmassnahmen sind für die Personengruppe im Regelungsbereich vorgesehen.
B (gelb) = 	Das Gleichstellungsgebot ist unter dem geplanten neuen Recht nicht vollumfänglich beachtet, Gleichstellungsmassnahmen sind aber eingeleitet oder in Vorbereitung.
C (rot) = 	Das Gleichstellungsgebot ist unter dem geplanten neuen Recht mangelhaft beachtet und es sind keine Gleichstellungsmassnahmen geplant.


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.









	Arbeitsschritt 5: Entwicklung von Lösungsvarianten, die der Verwirklichung der Gleichstellung besser dienen.

	Lösungsvarianten
Der fünfte Arbeitsschritt besteht darin, für festgestellte Gleichstellungsdefizite (B= gelb + C= rot) Lösungsvarianten zum bestehenden Projekt zu entwickeln und abzuschätzen, wie diese die Geschlechtergleichstellung aufgrund der Ergebnisse aus den Arbeitsschritten 3 und 4 besser realisieren können. 
Folgende Fragen sind dabei leitend:
Welche Veränderung des Anwendungsbereichs (persönlich, inhaltlich, zeitlich) könnte zur Geschlechtergleichstellung beitragen?
Welche differenziertere Lösung (z.B. nach Personengruppen) könnte zur Geschlechtergleichstellung beitragen?
Ist eine Verbesserung oder Änderung des Umsetzungskonzeptes für die Gleichstellung zielführend?
Welche zusätzlichen Massnahmen könnten die Geschlechtergleichstellung verbessern (z.B. Informationskampagne, Empfehlungen usw.)? Bestehen dafür die notwendigen Rahmenbedingungen (finanziell, institutionell) oder müssen diese geschaffen werden?
Welche anderen Regelungstypen könnten die Geschlechtergleichstellung besser umsetzen?
Würde ein Verzicht auf eine Regelung eine Verschlechterung der Geschlechtergleichstellung verhindern?
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
	Zwischenergebnis Arbeitsschritt 5
Fassen Sie die Regelungsvarianten zusammen, welche die Gleichstellung der Geschlechter im Regelungsbereich besser verwirklichen würden. Stellen Sie dabei im Einzelnen fest, welche Mängel mit welchen Anpassungen behoben werden.


Klicken Sie hier, um Text einzugeben.







	Endergebnis
Fassen Sie die Zwischenergebnisse der Arbeitsschritte 1 – 5 zusammen.



Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
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